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Dringlichkeitsantrag

des NEOS Landtagsklub (Erstantragstellerin LA Susanna Riedlsperger)
betreffend: Public Viewings ohne Anmeldepflicht

Der Landtag wolle beschließen
Das Tiroler Veranstaltungsgesetz 2003, LGBl. LGBl. Nr. 86/2003, wird wie folgt geändert: 
Im § 4 Abs. 2 wird nach lit h folgende lit i eingefügt
„i) Veranstaltungen von vorübergehender, sechs Wochen nicht überschreitender Dauer, die keine Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Personen bewirken und aus Anlass von Ereignissen oder Veranstaltungen, die in kulturellem oder sportlichem Interesse überregional breiter Kreise der Bevölkerung stattfinden, mit Übertragung dieser Ereignisse oder Veranstaltungen über Bildschirme, Leinwände oder Projektionsflächen in gewerbebehördlich genehmigten Gastgewerbebetriebsanlagen“

Zuweisungsvorschlag:
[bookmark: _Int_4EDJ4shz]Bei Nichtzuerkennung der Dringlichkeit möge der Antrag gem. § 27 Abs.3 GO-LT dem  zugewiesen werden.

Begründung:
Die Übertragung von sportlichen Großereignissen wie internationalen Fußballturnieren stellt einen wichtigen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens dar und trägt wesentlich zur Belebung der heimischen Gastronomie bei. Insbesondere gewerbebehördlich genehmigte Gastgewerbebetriebe verfügen bereits über die notwendigen infrastrukturellen und sicherheitsrelevanten Voraussetzungen, um derartige Veranstaltungen ohne zusätzliche Risiken durchzuführen.
Die derzeit bestehende Verpflichtung zur vorherigen Anmeldung solcher Übertragungen führt in der Praxis zu einem unverhältnismäßigen bürokratischen Mehraufwand für Betreiberinnen und Betreiber von Gastronomiebetrieben, ohne dass dadurch ein erkennbarer Mehrwert im Hinblick auf Sicherheit oder Ordnung erzielt wird. Gerade bei zeitlich begrenzten Veranstaltungen, die anlassbezogen und von kurzer Dauer sind, erscheint diese zusätzliche Hürde nicht sachgerecht.
Durch die vorgeschlagene Ergänzung wird eine klare, praxisnahe und rechtssichere Ausnahmebestimmung geschaffen, die sowohl den Interessen der Betriebe als auch jenen der Bevölkerung Rechnung trägt. Gleichzeitig bleibt gewährleistet, dass nur solche Veranstaltungen erfasst sind, bei denen keine Gefährdung von Leben oder Gesundheit besteht und die in einem bereits genehmigten Rahmen stattfinden.
Die Regelung leistet somit einen konkreten Beitrag zur Entbürokratisierung, stärkt die regionale Wirtschaft und ermöglicht es, gesellschaftlich bedeutende Ereignisse niederschwellig und gemeinschaftlich zugänglich zu machen.

Die Dringlichkeit ergibt sich aus der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft im Zeitraum vom 11.06.2026 bis 19.07.2026, für deren öffentliche Übertragungen diese Regelung zeitnah relevante Erleichterung für die Betriebe erbringen würde. 

Innsbruck, am 18. Juli 2025
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